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Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

BauO OÖ 1976 §56 Abs3;

BauRallg;

VwGG §28 Abs1 Z4;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Hat der Bauwerber mit den Bauarbeiten begonnen, obwohl zur Zeit der Erlassung des erstinstanzlichen

Baueinstellungsbescheides noch keine rechtskräftige Baubewilligung hiefür vorgelegen ist, so ist er durch den seiner

Vorstellung keine Folge gebenden Bescheid in dem von ihm angegebenen Beschwerdepunkt, wonach er sich durch

diesen angefochtenen Bescheid in seinem Recht "auf Nichterlassung eines Baueinstellungsbescheides entgegen den

einschlägigen Bestimmungen der OÖ BauO verletzt" erachtet, nicht verletzt worden.

Schlagworte

Rechtskraft Besondere Rechtsgebiete Baurecht
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